
StPO) bzw. in der Hauptverhandlung freizusprechen 
(§ 221 StPO).

Im Rahmen dieses Berichts können diese Gedanken
gänge nur kurz angedeutet werden. Ihre Darlegung 
in der rechtswissenschaftlichen Literatur beginnt be
reits in diesem Heft der NJ und wird zweifellos noch 
fortgesetzt werden.

Bewegten sich die Ausführungen von Prof. Pchalek 
in Vorstellungen und Begriffen, die dem Juristen ge
läufig sind und die auch bereits Eingang in die Recht
sprechung zu finden beginnen3 *), so stellte das Referat 
von Dr. Albrecht die Persönlichkeits- und Entwicklungs
probleme jugendlicher Menschen vor uns. Es scheint 
mir wichtig und notwendig zu sein, daß Jugendrichter 
und Jugendstaatsanwälte, die zur Anordnung einer 
psychologischen Beobachtung in einer Anstalt gern. § 44 
JGG befugt sind, eine ungefähre Vorstellung davon 
haben, mit welchen ärztlichen Methoden diese Unter
suchung vor sich geht und zu welchen Feststellungen 
sie gelangen kann. Beides hörten sie von Dr. Albrecht. 
Es wird auch zweifellos zu einer verbesserten Arbeit 
aller Untersuchungs- und Justizorgane führen, die mit 
straffällig gewordenen Jugendlichen zu tun haben, 
wenn sie mehr als bisher von Kinder- und Jugend
psychologie wissen und z. B. die besonderen Motive 
Jugendlicher für die Begehung von Straftaten kennen. 
Auch in dieser Hinsicht enthielt das Referat Dr. Al
brechts viel Belehrendes und Anregendes. Dagegen 
brachte die recht breite Darstellung und Erläuterung 
von Reifungsvorgängen bei Kindern und Jugendlichen 
nicht in dem Maße Wissenswertes, zumal der Referent 
in seinem Schlußwort darauf hinwies, daß aus einer 
retardierten oder disharmonischen körperlichen Ent
wicklung keineswegs auf eine entsprechende geistige 
und sittliche Entwicklung geschlossen werden könne. 
Mit besonderem Nachdruck betonte Dr. Albrecht, daß 
der Jugendrichter nicht zögern dürfe, psychiatrische 
Gutachten anzufordern, und dies jedenfalls in allen den 
Fällen tun müsse, in denen er eine Heimeinweisung be
absichtige. Er wies auch auf die große Schwierigkeit 
hin, die Glaubwürdigkeit jugendlicher Zeugen richtig 
zu beurteilen, und warnte hier vor solchen laienhaften 
Schlüssen wie dem, daß die Aussage eines intelligenten 
Kindes glaubhafter sei als die eines geistig weniger 
entwickelten.

Dr. L a n g e  von der Universitäts-Nervenklinik Jena 
erläuterte den Begriff der „sittlichen und geistigen 
Reife“ vom Standpunkt des Psychiaters aus und schloß 
sich völlig den Ausführungen von Prof. Pchalek über 
das Verhältnis des § 51 StGB zu § 4 JGG an. „Unter 
geistiger Reife“, so führte Dr. Lange aus, „verstehen 
wir den intellektuellen Stand, der dem Alter ent
sprechen müßte. Unter sittlicher Reife verstehen wir 
das Vorhandensein der dem Jugendalter entsprechen
den Werte der sog. meist gemütshaft bedingten höhe
ren Persönlichkeit, dei4 entsprechend dem Jugendalter 
zu fordernden Kritikfähigkeit und Urteilskraft, des sich 
damit Zurechtfindens im sozialen, gesellschaftlichen 
Leben“. Interessant waren auch Dr. Langes Aus
führungen über straffällig gewordene Neurotiker und 
Psychopathen. Wenn er die Neurose als „die abnorme 
Erlebnisverarbeitung“ definierte, so fügte er hinzu, daß 
dies nicht ohne weiteres eine vom Neurotiker began
gene strafbare Handlung entschuldbar mache; denn 
ein gewisses Maß seelischer und geistiger Kompen
sationskraft könne auch von Neurotikern verlangt 
werden.

Die zahlreichen Diskussionsbeiträge von Richtern, 
Staatsanwälten und Mitarbeitern der Untersuchungs
organe brachten bei aller Verschiedenartigkeit im ein
zelnen doch fast sämtlich die große Sorge zum Aus
druck, wie man trotz fehlender Ausbildung in den Fra
gen der Jugendpsychologie und angesichts der 
Unmöglichkeit, in einer Vielzahl von Fällen Sachver
ständige hinzuzuziehen, den schwierigen Problemen 
der Jugendstrafverfahren gerecht werden könne. Offen 
wurde eingestanden, daß man mit den Formulierungen 
des § 4 JGG nicht viel anzufangen verstanden habe, 
und dies war auch das Ergebnis einer von Oberassi
stent W. M ü l l e r  durchgeführten Überprüfung einer 
großen Anzahl von Urteilen in Jugendstrafsachen 
eines bestimmten Gerichts, über die er in der Diskus
sion eingehend berichtete.

So ist als Gesamteindruck dieser Tagung folgendes 
festzuhalten: Es besteht ein echtes Bedürfnis für Aus
sprache -und Erfahrungsaustausch zwischen den An
gehörigen verschiedener Berufe, die alle im Jugend
strafverfahren Zusammenwirken. Diesem Bedürfnis ge
schieht aber nicht dadurch Genüge, daß in gewissen 
Zeitabständen das Jenaer Institut für Strafrecht der
artige Konferenzen durchführt. Vielmehr ist dem Ver
treter des Ministeriums für Volksbildung zuzustimmen, 
der in einem kurzen Diskussionsbeitrag anstelle des 
sporadischen einen ständigen Erfahrungsaustausch for
derte, dessen Organisierung Aufgabe zentraler Stellen 
sei. Ob die zuständigen Fachministerien diesen Kontakt 
zwischen Juristen, Ärzten, Pädagogen herzustellen 
unternehmen werden, oder ob eine gesellschaftliche 
Organisation wie die Vereinigung Demokratischer Ju
risten hier eine dankbare Aufgabe erkennt und in An
griff nimmt, bleibt abzuwarten. Gewiß ist, daß die Dis
kussion fortgeführt werden und der Forderung von 
Richtern und Staatsanwälten Rechnung getragen wer
den muß, sie besser mit den besonderen Kenntnissen 
auszurüsten, die für eine wirksame Bekämpfung der 
Jugendkriminalität unentbehrlich sind.

HILDE NEUMANN, Berlin

Verhältnis des § 4 JGG zu § 51 Abs. 2 StGB
Die Frage nach dem Verhältnis des § 4 JGG zu § 51 

Abs. 2 StGB hat das Oberste Gericht in einer am 12. Ok
tober 1953 erlassenen Entscheidung1) dahin beant
wortet, daß die strafrechtliche Verantwortlichkeit 
Jugendlicher nur unter den in § 4 JGG genannten Vor
aussetzungen zu prüfen ist und § 51 Abs. 2 StGB keine 
Anwendung findet. Zur Begründung wird ausgeführt, 
daß § 4 JGG den Eintritt der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit nur davon abhängig mache, ob der 
Jugendliche reif genug war, die Gesellschaftsgefährlich
keit seiner Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu 
handeln oder nicht. Für eine verminderte Verantwort
lichkeit des Jugendlichen sei daher kein Raum und 
dementsprechend könne auch zur Differenzierung des 
Grades der Zurechnungsfähigkeit nicht auf § 51 Abs. 2 
StGB zurückgegriffen werden.

Dieser Auffassung hat sich P e n n d o r f  in einer 
Anmerkung zu dieser Entscheidung angeschlossen und 
ausgeführt, daß die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 
JGG sich nicht nur auf die entwicklungsmäßige, son
dern auch auf die durch einen anomalen Geisteszustand 
verursachte Unreife bezieht.

Die Begründung erscheint zunächst zutreffend und 
überzeugend, gleichwohl treten bei eingehender Be
trachtung Gedanken auf, welche die Auffassung von der 
Ausschließlichkeit und Selbständigkeit der Regelung 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit Jugendlicher 
in § 4 JGG als bedenklich erscheinen lassen. Auf diese 
Zweifel hat auch bereits R a n k e  hingewiesen2). ,Er 
hebt zwar in Übereinstimmung mit der Entscheidung 
des Obersten Gerichts zunächst hervor, daß § 51 Abs. 2 
StGB neben § 4 JGG keine Anwendung finden könne, 
weil die Voraussetzungen für die strafrechtliche Ver
antwortlichkeit Jugendlicher ihre ausschließliche und 
selbständige Regelung in § 4 JGG gefunden hätten, 
kommt aber in seinen weiteren Ausführungen zu einer 
Einschränkung dieser Auffassung. Er wirft die Frage 
auf, wie die Fälle zu behandeln seien, in denen die 
Verantwortlichkeit des Täters zur Zeit der Tat durch 
vorübergehende oder augenblickliche Bewußtseins
störung (Folge einer Trunkenheit, eines Fieberzustan
des oder Rauschgiftgenusses) beeinträchtigt worden ist. 
In derartigen Fällen hält er die .Anwendung des § 51 
Abs. 2 StGB für möglich, während in allen anderen 
Fällen, unabhängig davon, ob die Entwicklungshem
mungen des Jugendlichen auf natürliche Entwicklungs
schwierigkeiten oder eine geistige Erkrankung zurück
zuführen sind, nur § 4 JGG anzuwenden sei.

Bereits aus den Darlegungen von Ranke ergibt sich, 
daß die Auffassung über die Ausschließlichkeit und 
Selbständigkeit der Regelung der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit Jugendlicher in § 4 JGG nicht zutref
fend ist und daß auch nicht alle Gründe, die nach § 51 
Abs. 2 StGB eine Verminderung der Zurechnungs-

X) NJ 1954 S. 275.
2) NJ 1955 S. 239.
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3) vgl. Urteil des Kammergerichts auf S. 155 dieses Heftes.


